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Piene qui roule (beurl.). — Redaktionsschluß: Am 1. jeden Monats.

Expedition, Inseraten- und Abonnements-Annahme : d
BUCHDRUCKEREI WINTERTHUR VORM. G.BINKERT, WINTERTHUR

Erscheinend
am 2. Dienstag jeden Monats

Inserate:
50 Cts. per lspaltige Nonp.-Zeile

No. 8
des XXV. Jahrganges der
„Schweiz. Geometerzeitung".

9. August 1927

Abonnemente:
Schweiz Fr. 12.— jährlich
Ausland. „ 15.—

Unentgeltlich für Mitglieder des
Schweiz. Geometervereins

Die Besonderheiten der Grundbuchvermessung und Güter¬

zusammenlegung im Kanton Tessin.

Referat, gehalten an der Hauptversammlung des Schweiz. Geometer¬
vereins am 28. Mai 1927 in Lugano,

von J. Baltensperger, Eidg. Vermessungsinspektor, Bern.

Die Grundbuchvermessung und Güterzusammenlegung des Kantons
Tessin haben die eidgenössischen Behörden, d. h. den Nationalrat und
den Bundesrat, schon zweimal veranlaßt, sich mit dieser Angelegenheit
näher zu befassen. So wurde bereits am 8. April 1915 vom schweizerischen

Nationalrat eine Motion, die vom tessinischen Nationalrat
Bertoni, dem heutigen Ständerat, gestellt wurde, erheblich erklärt. Diese
Motion lautete: „Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, welche
Maßnahmen im Interesse der Katasteranlegung und der Grundbuchführung

ergriffen werden könnten, um den Kantonen die Güterzusammenlegung

zu erleichtern. Er wird namentlich ersucht zu prüfen, ob
nicht die Unterstützung des Bundes für die Güterzusammenlegung,
um den Unterschied zwischen den Vermessungskosten nach der
Güterzusammenlegung und der Vermessungskosten vor der Güterzusammenlegung

oder ohne eine solche, erhöht werden könnte".
Die Prüfung dieser Angelegenheit hat dann zum Bundesratsbeschluß

betreffend die Förderung der Güterzusammenlegungen vom
23. März 1918 geführt, nach welchem die Parzellarvermessung über
Gebiete, die einer Güterzusammenlegung bedürfen, erst in Angriff
genommen wird, wenn diese durchgeführt ist.

Im weitern hat der Staatsrat des Kantons Tessin am 26. August
1924 dem Bundesrat eine Denkschrift, die sogenannten „Bivendiea-
zioni ticinesi", eingereicht, worin der Bund um Hilfeleistung zum
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